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Motion betreffend "Übertragung von öffentlichen Aufgaben an Dritte" der Gemein-

deräte Peter Hausammann und Stefan Geiges; Überweisung des Geschäfts 

 

 

Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

An der Gemeinderatssitzung vom 18. Februar 2015 wurde die Motion betreffend "Übertra-

gung von öffentlichen Aufgaben an Dritte" der Gemeinderäte Peter Hausammann und Stefan 

Geiges entgegen dem Antrag des Stadtrates erheblich erklärt. Dabei wurde es versäumt, das 

Geschäft anschliessend zuzuweisen. 

 

Der Stadtrat ist davon ausgegangen, dass das Geschäft – wie üblich – an ihn zur Antragstel-

lung überwiesen worden ist. Seit 2007 wurde einzig die Motion „Besoldung des Stadtam-

manns und der übrigen Mitglieder des Stadtrates“ auf Antrag des Stadtrates der GPK Finanzen 

und Administration überwiesen.  

 

Die beiden Motionäre beantragen mit E-Mail vom 27. März 2015 an den Gemeinderatspräsi-

denten, dass das Geschäft an eine gemeinderätliche Spezialkommission überwiesen werden 

soll. 

 

Gemäss Art. 43 Abs. 4 GsR GR wird eine erheblich erklärte Motion einer Kommission oder 

dem Stadtrat zur Antragstellung überwiesen. Aus der Sicht des Stadtrates ist der Regelfall, 

dass die Exekutive eine Vorlage erarbeitet, die durch die zuständige GPK (Legislative) vorbera-

ten wird. Beim vorliegenden Geschäft liegt die Zuständigkeit klar bei der GPK Finanzen und 

Administration. Eine Spezialkommission wird dann eingesetzt, wenn es sich um ein besonderes 

Geschäft handelt oder mehrere Geschäftsprüfungskommissionen gleichermassen betroffen 

sind (Art. 12 GsR GR). Beides ist vorliegend nicht der Fall. 
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Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Aufgrund der Ausführungen stellen wir Ihnen folgende  

 

A n t r ä g e: 

 

1. Der Stadtrat wird gemäss erheblich erklärter Motion beauftragt, dem Gemeinderat eine 

grundsätzliche Regelung der Übertragung von öffentlichen Aufgaben an Dritte vorzule-

gen. 
 
2. Eventualiter sei das Geschäft der GPK Finanzen und Administration zu überweisen. 

 

 

 

 

Frauenfeld, 14. April 2014 

 

 

NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD 

Der Stadtammann                 Der Stadtschreiber 

 

 

 

 

Beilage: 

 

E-Mail vom 27. März 2015 der Gemeinderäte Peter Hausammann und Stefan Geiges 
 



Gemeinderäte 

Stefan Geiges und Peter Hausammann           27. März 2015 

 

 

 

 

Kurt Sieber 

Präsident des Gemeinderates 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Lieber Kurt 
 

Der Gemeinderat hat am 18. Februar die beiden Motionen der Gemeinderäte  Geiges und 

Hausammann Bericht Wärme AG und Aufgabenübertragung an Dritte im Sinne von Art. 43 Abs. 3 

des Geschäftsreglements erheblich erklärt.  

 

Wird eine Motion erheblich erklärt, entscheidet der Rat gemäss Art. 43 Abs. 4 des 

Geschäftsreglementes, ob das Geschäft zur Antragstellung einer Kommission oder dem Stadtrat zu 

überweisen sei. Dieser zweite Punkt wurde nicht beraten und nicht entschieden; es hat einfach 

niemand daran gedacht. Den Bericht kann per definitionem nur der Stadtrat verfassen, weil es um 

die Information des Gemeinderates geht. Bei der Umsetzung der Motion Aufgabenübertragung stellt 

sich hingegen die Frage, ob eine gemeinderätliche Kommission oder der Stadtrat das Geschäft 

vorbereiten soll.  An der Sitzung vom 18. Februar ging dieser Punkt wohl deshalb vergessen, weil 

der Stadtrat Nichterheblich-erklärung der Motion beantragte, was einen Zuweisungsantrag unnötig 

machte. Eine Zuweisung ist indessen zwingend und muss nun halt separat traktandiert werden. Art. 

43 Abs. 4 des Geschäftsreglementes sieht keine Präferenz vor; wenn schon wäre dies die 

Gemeinderatskommission, weil diese zuerst genannt wird. 

 

Die beiden Motionäre sind aus verschiedenen Gründen für eine gemeinderätliche Kommission 

(Spezialkommission). Unter anderem wollen die Motionäre eine möglichst schlanke GO-

Bestimmung, während dem Stadtrat eine "umfangreiche und komplizierte"1 Regelung vorschwebt. 

Die Motionäre gehen davon aus, dass der Stadtrat nicht unglücklich ist, wenn er ein umfangreiches 

und kompliziertes Geschäft nicht selber verfolgen muss.  

Wir ersuchen Dich deshalb, diesen Punkt auf die nächste Gemeinderatssitzung zu traktandieren2.  
 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Stefan Geiges und Peter Hausammann 

 

Per Mail 
 
Kopie an 
Stadtammann, Mitglieder des Büros des Gemeinderates 

                                                 
1
 Protokoll der 37. Sitzung des Gemeinderats Frauenfeld vom Mittwoch, 18. Februar 2015, S. 764  

2
 Zum Beispiel wie folgt: 

  Motion Motion betreffend "Übertragung von öffentlichen Aufgaben an Dritte" der Gemeinderäte 
  Peter Hausammann und Stefan Geiges 
  Ueberweisung des Geschäfts, Beratung und Beschlussfassung 
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